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§ 2 FGG 2019 Begriffsbestimmungen
 FGG 2019 - Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.06.2021

Für die Zwecke dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck:

1. Kreditinstitut: ein Kreditinstitut gemäß § 1 Abs. 1 BWG und ein CRR-Kreditinstitut gemäß § 9 BWG, das Tätigkeiten

im Inland über eine Zweigstelle erbringt.

2. Finanzinstitut:

a) ein Finanzinstitut gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 bis 6 BWG;

b) ein Versicherungsunternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016 und ein kleines Versicherungsunternehmen

gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 VAG 2016 jeweils im Rahmen des Betriebes der Lebensversicherung (Zweige 19 bis 22

gemäß Anlage A zum VAG 2016);

c) eine Wertpapier rma gemäß § 3 Abs. 1 WAG 2018 und ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen gemäß § 4

Abs. 1 WAG 2018;

d) einen AIFM gemäß § 1 Abs. 5 und § 4 Abs. 1 AIFMG und einen Nicht-EU-AIFM gemäß § 39 Abs. 3 AIFMG;

e) ein E-Geldinstitut gemäß § 3 Abs. 2 E-Geldgesetz 2010;

f) ein Zahlungsinstitut gemäß § 10 ZaDiG 2018;

g) die Post hinsichtlich ihres Geldverkehrs;

h) Finanzinstitute gemäß Art. 3 Z 2 lit. a bis d der Richtlinie (EU) 2015/849 mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat

mit dem über im Inland gelegene Zweigstellen bzw. Zweigniederlassungen ausgeübten Geschäftsbetrieb sowie

im Inland gelegene Zweigstellen bzw. Zweigniederlassungen von solchen Finanzinstituten, die in Drittländern

zugelassen sind.

3. wirtschaftlicher Eigentümer: ein wirtschaftlicher Eigentümer gemäß § 2 WiEReG. § 2 Z 1 WiEReG ist nicht auf

börsenotierte Gesellschaften anzuwenden, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt in einem

oder mehreren Mitgliedstaaten zugelassen sind, oder börsenotierte Gesellschaften aus Drittländern, die gemäß

einer auf Grund des § 122 Abs. 10 BörseG 2018 durch die FMA zu erlassenden Verordnung

Offenlegungsanforderungen unterliegen, die dem Unionsrecht entsprechen oder mit diesem vergleichbar sind.

4. Dienstleister für Trusts oder Gesellschaften: jede Person, die gewerbsmäßig eine der folgenden Dienstleistungen

für Dritte erbringt:
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a) Gründung von Gesellschaften oder anderen juristischen Personen;

b) Ausübung der Leitungs- oder Geschäftsführungsfunktion einer Gesellschaft, der Funktion eines Gesellschafters

einer Personengesellschaft oder einer vergleichbaren Funktion bei einer anderen juristischen Person oder

Bestellung einer anderen Person für die zuvor genannten Funktionen;

c) Bereitstellung eines Sitzes, einer Geschäfts-, Post- oder Verwaltungsadresse und anderer damit

zusammenhängender Dienstleistungen für eine Gesellschaft, eine Personengesellschaft oder eine andere

juristische Person oder Rechtsvereinbarung;

d) Ausübung der Funktion eines Trustees eines Express Trusts oder einer ähnlichen Rechtsvereinbarung oder

Bestellung einer anderen Person für die zuvor genannten Funktionen;

e) Ausübung der Funktion eines nominellen Anteilseigners für eine andere Person, bei der es sich nicht um eine an

einem geregelten Markt notierte Gesellschaft handelt, die dem Unionsrecht entsprechenden

O enlegungsanforderungen oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegt, oder Bestellung einer

anderen Person für die zuvor genannten Funktionen.

5. Korrespondenzbank-Beziehung:

a) die Erbringung von Bankdienstleistungen durch ein Kreditinstitut als Korrespondenzbank für ein anderes

Kreditinstitut als Respondenzbank; hierzu zählen unter anderem die Unterhaltung eines Kontokorrent- oder

eines anderen Bezugskontos und die Erbringung damit verbundener Leistungen wie Verwaltung von Barmitteln,

internationale Geldtransfers, Scheckverrechnung, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Durchlaufkonten

und Devisengeschäfte;

b) die Beziehungen zwischen Kreditinstituten und Finanzinstituten, sowohl mit- als auch untereinander, wenn

ähnliche Leistungen durch ein Korrespondenzinstitut für ein Respondenzinstitut erbracht werden; dies umfasst

unter anderem Beziehungen, die für Wertpapiergeschäfte oder Geldtransfers aufgenommen wurden.

6. politisch exponierte Person: eine natürliche Person, die wichtige ö entliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat;

hierzu zählen insbesondere:

a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre; im Inland betri t dies

insbesondere den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler und die Mitglieder der Bundesregierung und der

Landesregierungen;

b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane; im Inland betri t dies

insbesondere die Abgeordneten des Nationalrates und des Bundesrates;

c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien; im Inland betri t dies insbesondere Mitglieder der

Führungsgremien von im Nationalrat vertretenen politischen Parteien;

d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren

Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden

kann; im Inland betri t dies insbesondere Richter des Obersten Gerichtshofs, des Verfassungsgerichtshofs und

des Verwaltungsgerichtshofs;

e) Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken; im Inland betri t dies

insbesondere den Präsidenten des Bundesrechnungshofes sowie die Direktoren der Landesrechnungshöfe und

Mitglieder des Direktoriums der Oesterreichischen Nationalbank;

f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige O ziere der Streitkräfte; im Inland sind hochrangige O ziere

der Streitkräfte insbesondere Militärpersonen ab dem Dienstgrad Generalleutnant;



g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen; im Inland betri t dies

insbesondere Unternehmen bei denen der Bund mit mindestens 50 vH des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals

beteiligt ist oder die der Bund alleine betreibt oder die der Bund durch nanzielle oder sonstige wirtschaftliche

oder organisatorische Maßnahmen tatsächlich beherrscht; bei Unternehmen an denen ein Land mit

mindestens 50 vH des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die ein Land alleine betreibt oder die

ein Land durch nanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen tatsächlich

beherrscht – sofern der jährliche Gesamtumsatz eines solchen Unternehmens 1 000 000 Euro übersteigt – der

Vorstand bzw. die Geschäftsführung. Der jährliche Gesamtumsatz bestimmt sich nach den jährlichen

Umsatzerlösen aus dem letzten festgestellten Jahresabschluss.

h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei

einer internationalen Organisation.

Keine der unter lit. a bis h genannten ö entlichen Funktionen umfasst Funktionsträger mittleren oder

niedrigeren Ranges.

7. Familienmitglieder: insbesondere

a) den Ehegatten einer politisch exponierten Person, eine dem Ehegatten einer politisch exponierten Person

gleichgestellte Person oder den Lebensgefährten im Sinne von § 72 Abs. 2 StGB,

b) die Kinder (einschließlich Wahl- und P egekinder) einer politisch exponierten Person und deren Ehegatten, den

Ehegatten gleichgestellte Personen oder Lebensgefährten im Sinne von § 72 Abs. 2 StGB,

c) die Eltern einer politisch exponierten Person.

8. bekanntermaßen nahestehende Personen:

a) natürliche Personen, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftliche

Eigentümer von juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen sind oder sonstige enge

Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhalten;

b) natürliche Personen, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person oder einer

Rechtsvereinbarung sind, welche bekanntermaßen de facto zugunsten einer politisch exponierten Person

errichtet wurde.

9. Führungsebene: Führungskräfte oder Beschäftigte der Verp ichteten mit ausreichendem Wissen über die

Risiken, die für das Institut in Bezug auf Geldwäscherei und Terrorismus nanzierung bestehen, und

ausreichender Seniorität, um Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Risikolage tre en zu können, wobei es

sich nicht in jedem Fall um ein Mitglied des Leitungsorgans handeln muss.

10. Geschäftsbeziehung: jede geschäftliche, beru iche oder gewerbliche Beziehung, die mit den gewerblichen

Tätigkeiten eines Verp ichteten in Verbindung steht und bei der bei Zustandekommen des Kontakts davon

ausgegangen wird, dass sie von gewisser Dauer sein wird.

11. Gruppe: eine Gruppe von Unternehmen, die aus einem Mutterunternehmen, seinen Tochterunternehmen und

den Unternehmen, an denen das Mutterunternehmen oder seine Tochterunternehmen eine Beteiligung halten,

besteht, sowie Unternehmen, die untereinander durch eine Beziehung im Sinne von Art. 22 der

Richtlinie 2013/34/EU verbunden sind.

12. E-Geld: E-Geld gemäß § 1 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010.
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13. Bank-Mantelgesellschaft (shell bank): ein Kreditinstitut, ein Finanzinstitut oder ein Institut, das Tätigkeiten ausübt,

die denen eines Kreditinstituts oder eines Finanzinstituts gleichwertig sind, das in einem Land eingetragen ist, in

dem es nicht physisch präsent ist, so dass eine echte Leitung und Verwaltung statt nden könnte, und das keiner

regulierten Finanzgruppe angeschlossen ist.

14. Geldwäschemeldestelle: die Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 Z 1 und 2 BKA-G.

15. Kunde: jede Person, die mit dem Verp ichteten eine Geschäftsbeziehung begründet hat oder begründen will,

sowie jede Person für die der Verp ichtete eine Transaktion durchführt oder durchführen soll, die nicht in den

Rahmen einer Geschäftsbeziehung fällt (gelegentliche Transaktion).

16. Drittländer mit hohem Risiko: Drittländer, die in ihren nationalen Systemen zur Bekämpfung von Geldwäscherei

und Terrorismus nanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das Finanzsystem der

Union darstellen und dies von der Europäischen Kommission mit einer delegierten Verordnung gemäß Art. 9 der

Richtlinie (EU) 2015/849 festgestellt wurde.

17. Mitgliedstaat: einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einen anderen Vertragsstaat des Abkommens

über den Europäischen Wirtschaftsraum, BGBl. Nr. 909/1993 in der Fassung des Anpassungsprotokolls BGBl.

Nr. 910/1993 (EWR).

18. Drittland: jeden Staat, der kein Mitgliedstaat gemäß Z 17 ist.

19. Lebensversicherungsverträge: Lebensversicherungsverträge (Zweige 19 bis 22 gemäß Anlage A zum VAG 2016)

und Lebensversicherungsverträge und andere Versicherungen mit Anlagezweck, sofern diese im Wege der

Niederlassungsfreiheit im Inland vertrieben werden.

20. Europäische Bankenaufsichtsbehörde: die Europäische Bankenaufsichtsbehörde gemäß Verordnung (EU)

Nr. 1093/2010

21. Virtuelle Währungen: eine digitale Darstellung eines Werts, die von keiner Zentralbank oder ö entlichen Stelle

emittiert wurde oder garantiert wird und nicht zwangsläu g an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden

ist und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder

juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert wird und die auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert

und gehandelt werden kann.

22. Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen: alle Dienstleister, die eine oder mehrere der folgenden

Dienstleistungen anbieten

a) Dienste zur Sicherung privater kryptogra scher Schlüssel, um virtuelle Währungen im Namen eines Kunden zu

halten, zu speichern und zu übertragen (Anbieter von elektronischen Geldbörsen);

b) den Tausch von virtuellen Währungen in Fiatgeld und umgekehrt;

c) den Tausch einer oder mehrerer virtueller Währungen untereinander;

d) die Übertragung von virtuellen Währungen;

e) die Zurverfügungstellung von Finanzdienstleistungen für die Ausgabe und den Verkauf von virtuellen

Währungen.

In Kraft seit 01.03.2021 bis 31.12.9999
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